
492 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über den Antrag der Abgeordneten Prinke, 
Dr. Migsdl und Genossen, betreffend die 
Sdlaffung eines Bundesgesetzes über finan
zielle Hilfeleistungen an Spätheimkehrer 

" (61/.A). 

Die Abgeordneten "p r i n k e, Dr. M i g s c h, 
S"e bin ger, Ferdinanda F los s man n, M a
chunze, Mark, Mitterer, Marchner 
und Genossen haben in der 59. Sitzung des 
Nationalrates vom 11. Juni 1958 einen Antrag, 
betreffend die Smaffung eines Bundesgesetzes 
über finanzielle Hilfeleistungen an Spätheim
kehrer, eingebracht, der dem Finanz- und Bud
getausschuß zur Beratung zugewiesen wurde. 
Der Finanz- und Budgetausschuß hat den Initia
tivantrag in seiner Sitzung am 19. Juni 1958 in 
Verhandlung gezogen . 

. Der genannte Initiativantrag geht von der 
Erwägung aus, daß durm die Schaffung eines 
Bundesgesetzes über finanzielle Hilfeleistungen 
an Spätheimkehrer die wirtschaftlichen Benamtei
ligungen ausgeglichen werden sollen, die jene 
Personen, die im Zuge der Kriegs- und Nach
kriegsereignisse weit über das generelle Maß hin
aus besonderen Härten ausgesetzt waren, erfah
ren haben. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Gesetz
entwurfes wäre zu bemerken: 

Zu § lAbs. 1: 

Der Ausschuß sah . sich veranlaßt, den § 1 
Abs. 1 vor allem deshalb abzuändern, da grund
sätzli9:l Kriegsgefangene und Personen ansprums
beremtigt sind, die in der Zeit der Besetzung 
österreichs im Inland von einer ausländismen 
Macht festgenommenundarigehalten wurden. 
Darüber hinaus sollen Personen anspruchsberech
tigt sein, die ihfolge ihrer. politischen Einstellung 

aus disziplinären Gründen außerhalb des Ge
bietes der Republik österreich· versetzt und dort 
von einer ausländismen Mamt festgenommen 
wurden. Der berücksimtigte Personenkreis der 
Kriegsgefangenen entsprimt dem bereits im § 1 
Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 17. De
zember 1951, BGBl. Nr. 159/1953, definierten 
Begriff des Spätheimkehrers. 

Zu § 1 Abs.2: 

Gemäß Abs. 2 sind auch jene Personen an
spruchsberechtigt, die als Folge der politischen 
Ereignisse zwischen dem 6. März 1933 und 
9. Mai 1945 aus österreim ausgewandert oder. 
geflüchtet und später in der Emigration von einer 
ausländischen Mamt .in Gewahrsam genommen 
worden sind. 

Zu § 1 Abs. 3: 

. Abs. 3 bindet die Anspruchsberechtigung an 
den Besitz der österreichismen Staatsbürgerschaft 
und an den Wohnsitz in österreich; ein An
spruch besteht nur für die Zeit nach dem 
30. April 1949. Im Interesse einer einheitlichen 
Diktion fügte der Ausschuß im ersten Satz das 
Wort "ausländismen" vor dem Worte "Kriegs
gefangensmaft" ein. 

Zu § 2: 

Die Höhe der Hilfeleistung ist auf Grund der 
in der ausländischen Kriegsgefangenschaft oder 
Anhaltung verbramten Kalendermonate .zu be
messen. Die im· Abs. 2 vorgesehene Möglimkeit, 
die Leistung in zwei Jahresteilbeträgen zu er
bringen, soll lediglich eine Vorsorge gegen eine 
allfällige Oberbeanspruchung der vorgesehenen 
Budgetmittel des Bundes darstellen. Auch hier 
nahm der Ausschuß im Interesse einer. einheit
lichen Fassung stilistische Verbesserungen vor. 
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Bundesgesetz vom 
finanzielle Hilfeleistungen an 

kehrer. 

Der Nationalrat hat 'beschlossen: 

Personen kreis. 

§ 1. (1) Personen, die 

über 
Spätheim-

a) im Verlauf des zweiten Weltkrieges in 
. .Kriegsgefangenschaft gerieten, oder 

b) während der Besetzung österreichs durch 
die Alliierten Mächte von eirier auslän
dischen Macht auspolitisehen oder militä
rischen Gründen in österreich festgenom
men und angehalten wurden. oder 

c) sich auf Grund einer behördlichen Maß
regelung außerhalb des Gebietes der Re
publik österreich befanden und aus den 
in lit. b angeführten Gründen von einer 
ausländischen Macht festgenommen und 
angehalten wurden, 

haben Anspruch auf Leistungen zur Abgeltung 
der dadurch entstandenen. wirtschaftlichen Nach
teile nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 

(2) Den in Abs. 1 genannten Personen werden 
jene gleichgestellt, die in der Zeit vom 6. März 
1933 bis 9. Mai 1945 aus politischen Gründen 
oder aus Gründen der Abstammung, Religion 
oder Nationalität gezwungen waren, um dro
henden Verfolgungen zu entgehen, österreich zu 
verlassen, wenn sie späterhin aus politischen 
oder militärischen Gründen von einer auslän
dischen Macht festgenommen und angehalten 
wurden. Voraussetzung ist hiebei, daß diese An
haltung aus den gleichen Gründen auch nach dem 
30. April 1949 andauerte. 

(3) Anspruchsberechtigt sind österreichische 
Staatsbürger, die nach dem 30. April 1949 nach 
österreich zurückgekehrt sind, für die nach 
diesem Stichtag liegende Zeit der ausländischen 
Kriegsgefangenschaft (Anhaltung), falls sie ihren 
Wohnsitz am Tage des Inkrafttretens dieses Bun
desgesetzes in österreich haben. Dies gilt auch für 
solche österreichische Staatsbürger, die erst nach 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus der aus
ländischen Kriegsgefangenschaft (Anhaltung) ent
lassen werden, falls sie im Anschluß daran ihren 
Wohnsitz in österreich nehmen. 

Leistungen. 

§ 2. (1) Anspruchsberechtigten im Sinne des 
§ 1 gebührt 'als einmalige Hilfeleistung für jeden 
nachweislich ab 1. Mai 1949 in der ausländischen 
Kriegsgefangenschaft (Anhaltung)j verbrachten 
Kalendermonat ein Betrag von 300 S. Angefan
gene Monate gelten als volle Monate. 

(2) Die Leistungen nach diesem Bundesgesetz 
sind in höchstens zwei Jahresteilbeträgen zu er
bringen. Nähere Bestimmungen trifft das Bun
desministerium für Finanzen ·im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für soziale Verwal
tung durch Verordnung. 

Ausschlußbestimmung. 

§ 3. Von den in diesem Bundesgesetz vor
gesehenen Hilfeleistungen sind ausgeschlossen: 

a) Personen, deren Verhalten in Wort oder 
Tat mit den Gedanken und Zielen eines freien, 
demokratischen österreich unvereinbar war; 

b) Personen, die von einem österreichischen 
Gericht wegen eines Verbrechens oder von einem 
ausländischen Gericht wegen einer Straftat rechts
kräftig verurteilt wurden, die nach österreichi
schern Recht ein Verbrechen ist, wenn diese Ver
urteilung im Zeitpunkte der Antragstellung noch 
nicht tilgbar ist und die Straftat auf einen solchen 
Mangel an sittlichen Hemmungen hinweist, der 
den Antragsteller einer Hilfeleistung nach diesem 
Bundesgesetz unwürdig erscheinen läßt; 

c) Personen, welche wegen Handlungen im 
Dienst einer ausländischen Macht festgenommen 
wurden; der Dienst in der deutsehen Wehrmacht 
oder bei deutschen Dienststellen bis zum 9. Mai 
1945 gilt bei Anw~ndung dieses Bundesgesetzes 
nicht als Dienst einer ausländische.n Macht; 

d) Personen, die während ihrer ausländischen 
Kriegsgefangenschaft (Anhaltung) zum Schaden 
ihrer Mitgefangenen mit den Behörden der Staa-. 
ten zusammengearbeitet haben, die die Kriegs
gefangenschaft (Anhältung) veranlaßt haben, so
wie Personen, deren Angaben zur Anhaltung 
eines österreichischen Staatsbürgers durch eine 
ausländische Macht geführt haben. 

Geltendmachung der Ansprüche. 

§ 4. Die Ansprüche nach diesem Bundesgesetz 
erlöschen, wenn sie nicht bis spätestens 30. Juni 
1959 geltend gemacht werden. Personen, die erst 
nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes aus der 
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ausländischen Kriegsgefangenschaft (Anhaltung) 
nach österreich zurückkehren, haben ihre An
sprüche innerhalb eines Jahres nach dem Tage 
ihrer Rückkehr nach österreich geltend zu 
machen. 

Einkommensteuer- und Gebührenfreiheit. 

§ 5. (1) Die auf Grund dieses Bundesgesetzes 
gewährten finanziellen Hilfeleistungen unterlie
gen nicht der Einkommensteuer. 

(2) Alle Amtshandlungen, Eingaben, Voll
machten und sonstige Urkunden über Rechts
geschäfte so-z:ie Zeugnisse in Angelegenheit' der 
Durchführung dieses Bundesgesetzes sind. von 
hundesgesetzlimgeregelten Gebühren und Ver
waltungsahgaben sowie von Gerimts- und jU
stizverwaltungsgebühren befreit. 

Behörden. 

. § 6. Die. Entscheidung über Ansprüche nach 
'diesem Bundesgesetz obliegt in erster Instanz 
dem Landesinvalidenamt, in zweiter und letzter 
Instanz dem Landeshauptmann. 

Verfahrensbestimmungen. 

§ 7. (1) Auf das Verfahren vor dem Landes
invalidenamt finden die Vorschriften des. Allge
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950 An
wendung, soweit das vorliegende Bundesgesetz 
nimts anderes bestimmt. 

(2) Besmeide, die den materiellremtlichen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes widerspremen, 
leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten 
Fehler. 

(3) Auf das Verfahren vor dem Landesinvali
denamt finden weiters sinngemäß die Bestim
mungen der §§ 87 Abs. 1 und 88 Abs. 1 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957, BGBl. 
Nr. 152, Anwendung., 

Vollziehung. 

§ 8. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Finanzen, dem Bundesministerium für Inneres 
und dem Bundesministerium für Justiz betraut. 

Entschließungen. 

zeitig wird .die Bundesregierung' aufgefordert, 
diese Entsmließung den ,Landesregierungen zur 
Kenntnis zu bringen. 

1. Der Nationalrat empfiehlt dei' Bundes
regierung, nach Maßgabe der budgetären Mög
lichkeiten eine Novellierung der dienstremtlimen 
Vorschriften, die derzeit für Heimkehrer eine 
Berücksichtigung der Zeit einer Kriegsgefangen- 2. Der Nationalrat empfiehlt der Bundes
schaft oder einer Haft im Sinne der Bestim- regierung zur Beseitigung allfälliger Härten eine 
mungen des Bundesgesetzes über finanzielle überprüfung jener Bestimmungen des Allgemei
Hilfeleistungen an Heimkehrer für die V or- nen Sozialversicherungsgesetzes, welche eine Be
rückung in höhere Bezüge und für die Bemes- rücksichtigung der Zeit einer Kriegsgefangenschaft 
sung des Ruhegenusses nicht ·vorsehen. Gleich- r oder einer Haft als Ersatzzeit vorsehen. 

492 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




